
 
 
 
Letzte Aktualisierung: 05. Februar 2007 
 
 
 
Nachfolgend finden Sie alle zugänglich zu machenden Anträge von Aktionären zur Tagesordnung 
der Hauptversammlung am 15. Februar 2007 sowie die Stellungnahme der Verwaltung. 



Herr  Dietrich-E. Kutz, Biberach, stellt folgende Anträge: 
 
From: Dietrich-E. Kutz [mailto:Dietrich-E._Kutz@web.de]  
Sent: Thursday, January 18, 2007 4:35 PM 
To: HV 
Subject: Gegenanträge HV 2007 Infineon Technologies AG 

Dietrich-E. Kutz                                                                            Gymnasiumstr.10 

                                                                                                    88400 Biberach, 

                                                                                                    den 18. Jan. 2007 

Infineon Technologies AG 

IR (Investor Relations) 

Am Campeon 1 -12 

DE-85579 Neubiberg 

  

 

 WKN 623 100, Aktionärs-Nr: 020 004 366 00 

  

Gegenanträge zur Infineon-HV am 15.02.2005 in München 

 

  

 

- Anträge, Vorstand (Top 2) und Aufsichtsrat (Top 3) die Entlastung in Einzelabstimmung 

  vorzunehmen und evtl. die Entlastung zu verweigern 

 

 

 

 

- Anträge, Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2007 (Top 5) 

  und Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen...(Top 6),  

  wg. Verkauf von Unternehmensteilen/Börsengang Qimonda und der Absicht, die Aktionäre nicht  

  am Erlös zu beteiligen, nicht zu zustimmen. 

Zum Tagesordnungspunkt 2: Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
 
Zum Tagesordnungspunkt 3: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

Zum Tagesordnungspunkt 5: Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2007 
 
Zum Tagesordnungspunkt 6: Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen 



 

 

 

- Antrag, Satzungsänderungen (Top 9), wg. Entzug des gesetzlichen Schutzes der Aktionäre, nicht 

  zustimmen  

  

Begründung: 

  

+ Vorstand und Aufsichtsrat sind den Perspektiven und Visionen wieder nicht gerecht geworden. Sie  

   werden für den Erfolg entgolten. Der aktuelle Aktienkurs, ca. EUR 11,--, liegt weit unter dem Emis- 

   sionspreis, EUR 35,--, vor 6 Jahren. Das Mitarbeiterbeteilgungsprogramm verwässert den Aktienwert  

   und dient im Wesentlichen nur der Bereicherung des Vorstandes und des Aufsichtsrates. Da Dividen- 

  denausschüttungen, lt. ihrer Ausschüttungspolitik s. homepage, auch in Zukunft nicht geplant sind, ist  

  der erreichte shareholder value mangelhaft - also nicht entlastungsfähig. Was ist aus den Forderungen  

  gg.Hern Schumacher u.a. geworden? Mit der Einscht, dass sich das Schreckliche nicht wiederholen darf,  

  obwohl wir nicht verstehen/akzeptieren können warum und wie es geschah.  Die unzureichende Leist- 

  ungen in der Geschäftsführung, wie am Ergebnis ablesbar, sind nicht zufriedenstellend und ihnen an- 

  zulasten. Anspruch und Wirklichkeit klaffen noch immer sehr weit auseinander. Sympathie ist nicht ein- 

  klagbar. Wo war die Aufsicht und was hat sie geleistet in den vergangenen Jahren?  

+ Warum beteiligen sie uns Aktionäre nicht an dem Verkauf/ an dem Börsengang von Qimonda? Haben 

  sie dies bei ihrer EX-Muttergesellschaft unter der Führung eines Heinrich von Pierer abgeguckt? Dies ist 

  und wird als Affront gegen uns Aktionäre angesehen! Warum keine Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechts- 

  ausschluss zur Mittelbeschaffung? Der berühmte Tropfen auf den heißen Stein! 

+ Ihr Versuch den Anlegerschutz, das AktG, das WertpHG und das BGB auszuhebeln und den Aktionär  

  zum Entrechteten zu machen ist anmaßendend und bedarf keiner weiteren Begündung. Sowas von  

  Unverschämtheit sucht auf der Welt seines Gleichen.  

+ Sind bei der Infineon Technologies AG politische Mandataträger beschäftigt und/oder erhalten welche  

  Entgelte?  

  

Zum Tagesordnungspunkt 9: Änderung von § 15 Absatz (2) der Satzung 
(Versammlungsleitung; Rede- und Fragerecht der Aktionäre) 



Mein eindringlicher Appell an alle Aktionäre, die langfristigen Auswirkungen der Selbstbegünstigung in  

diesen Vorhaben zu erkennen und die überhebliche Selbstinszenierung, die Arroganz, die Selbstherr- 

lichkeit und die Selbstgefälligkeit zu benden. Bitte stimmen sie für, d.h. im Sinne der Gegenanträge. 

  

Nehmen sie die Anträge bitte zu Protokoll, machen sie sie samt Bedründung gemäß §§ 125, 126 und 

127 AktG zugänglich, bestätigen sie mir den fristgerechten Eingang und schicken sie mir umgehend  

den ausführlichen Geschäftsbericht rechtzeitig an meine Postanschrift. 

  

Freundliche Grüße 

Dietrich-E. Kutz 

 

___________________________________________________________________ 
Der WEB.DE SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!    
http://smartsurfer.web.de/?mc=100071&distributionid=000000000066 



 
 
 

 
  
 
 
 
 
Neubiberg, im Februar 2007 
Infineon Technologies AG 
Aufsichtsrat und Vorstand 

 
 
 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu den Anträgen gem. §§ 126 f. AktG 
 
Wir halten die Anträge für unbegründet und schlagen daher vor, sie abzulehnen: 
 
Anträge von Herrn Dietrich-E. Kutz, Biberach 
 
Zu TOP 2 – Entlastung des Vorstands  
und TOP 3 – Entlastung des Aufsichtsrats 
 
Infineon ist im vergangenen Jahr auf dem Weg hin zu profitablem Wachstum ein beträchtliches 
Stück vorangekommen und dies trotz der Insolvenz des wichtigen Kunden BenQ. Wir haben das 
Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern wesentlich verbessert. Die Aktie hat sich deutlich positiv 
vom Branchentrend abgekoppelt und übertraf den Halbleiterindex SOX. 
 
Zu TOP 5 – Genehmigtes Kapital 2007  
und TOP 6 – Options- und Wandelschuldverschreibungen 
 
Sowohl das genehmigte Kapital als auch die Ermächtigung zur Ausgabe von 
Schuldverschreibungen erweitern die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft. Die Ermächtigung zur 
Ausgabe von Schuldverschreibungen ersetzt eine am 21. Januar 2007 ausgelaufene bisherige 
Ermächtigung. Die Ermäßigung des genehmigten Kapitals auf knapp 15% des Grundkapitals trägt 
dem Bedürfnis der Aktionäre nach einem Verwässerungsschutz ihrer Beteiligung Rechnung. 
 
Zu TOP 9 – Satzungsänderung (Versammlungsleitung; Rede- und Fragerecht) 
 
Infineon möchte – wie fast alle DAX 30- und viele andere Gesellschaften vorher – von der vom 
Gesetzgeber ausdrücklich eingeräumten Möglichkeit Gebrauch machen, eine Hauptversammlung 
geordnet abzuwickeln. Unser Vorschlag entspricht dem gesetzlichen Rahmen. 
 


